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RS OGH 1998/5/4 16Bkd2/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1998

Norm

DSt 1990 §1 Abs1

RAO §9

StPO §86 Abs1

Rechtssatz

Ein Verteidiger, der eine Strafanzeige erstattet, ist strafrechtlich durch die Information seines Klienten gedeckt, kann

sich aber disziplinär verantwortlich machen, wenn sich bei eingehender Prüfung der Rechtsfrage ergeben hätte, daß

kein strafbarer Tatbestand vorliegt.
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